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§ 19 AUG Zustéandigkeit und
Verfahren

AUG - Arbeitskraftetiberlassungsgesetz

@ Berlcksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.06.2024

1. (1)Der Antrag auf Erteilung der Bewilligung der grenziiberschreitenden Uberlassung von Arbeitskraften von
Osterreich in das Ausland gemé&R § 16 Abs. 2 oder vom Ausland nach Osterreich gem&R§ 16 Abs. 4 ist bei der
zustandigen Gewerbebehdrde einzubringen.

2. (2)Uber diese Antrége sowie iber den Widerruf der Bewilligung und (iber die Untersagung der Uberlassung von
Arbeitskraften entscheidet die zustandige Gewerbebehdrde nach Anhérung der gesetzlichen
Interessenvertretungen und der kollektivvertragsfahigen Berufsvereinigungen der Arbeitgeber und der
Arbeitnehmer sowie im Falle der Untersagung der Uberlassung von Arbeitskréften (iberdies des zustdndigen
Arbeitsinspektorates oder der sonst zur Wahrnehmung des Arbeitnehmerschutzes zustandigen Behorde.

In Kraft seit 01.07.2002 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/aueg/paragraf/16
https://www.jusline.at/gesetz/aueg/paragraf/16
file:///

	§ 19 AÜG Zuständigkeit und Verfahren
	AÜG - Arbeitskräfteüberlassungsgesetz


